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Teil 1

Einführung

A. Gegenstand der Untersuchung

I. Ausgangslage

Mit Einführung der Insolvenzordnung verfolgte der Gesetzgeber das Ziel die
Gläubigerbefriedungsquoten zu erhöhen.1 Hierzu hat er u. a. einen verfahrens-
rechtlichen Rahmen geschaffen, der dem Schuldner die Möglichkeit einräumt, sich
innerhalb eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens zu sanieren, wenn hierdurch eine
höhere Gläubigerbefriedigungsquote erzielt werden kann als im Rahmen einer Li-
quidation oder einer außergerichtlichen Sanierung.2 Zu diesem Zweck wurden die
insolvenzspezifischen Rechtsinstitute „Eigenverwaltung“ und „Insolvenzplan“
eingeführt, um den zwar materiell insolventen, aber im Kern sanierungsfähigen
Schuldner und unter Beibehaltung der Verfügungsbefugnis, „sein“ Unternehmen im
Rahmen eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens sanieren zu können (sog. Eigen-
sanierung).3 Allerdings wurden bereits vor Einführung der Insolvenzordnung und
nach den ersten praktischen Erfahrungen einzelne Regelungen des gerichtlichen
Sanierungsrahmens für untauglich erachtet, so dass die gesetzgeberische Intention in
den wenigsten Fällen zum erhofften Verhalten beim Schuldner geführt hat.4 Zahl-
reiche Verbesserungsvorschläge aus Literatur und Praxis wurden vom Gesetzgeber
zwar vereinzelt aufgegriffen und schrittweise nachträglich in die Insolvenzordnung
implementiert, so dass die Bezeichnung „Dauerbaustelle Insolvenzordnung“ geprägt
wurde.5 Allerdings stellte sich auch nach den nachträglich eingeführten Änderungen
der erhoffte Effekt, Eigensanierungen im Rahmen eines Insolvenzverfahrens zu
erhöhen, nicht ein. Der Schuldner zog es weiterhin vor, außergerichtliche Sanie-
rungsbemühungen fortzusetzen, selbst wenn diese gescheitert waren und aus-

1 Vgl. BT-Drucksache 12/2443, S. 72; Balz/Landfermann, Die neuen Insolvenzgesetze,
1999, S. 5.

2 Vgl. BT-Drucksache 12/2443, S. 74.
3 Vgl. Balz/Landfermann, Die neuen Insolvenzgesetze, 1999, S. 16; Ahrendt, ZRP 2010, 66,

67.
4 Vgl. Drukarczyk, ZIP 1989, 341, 346 f.; Huelsdunk, KTS 1999, 291 f.; Förster, ZInsO

2003, 402 ff.; Bigus/Eger, ZInsO 2003, 1, 4; Seefelder, Unternehmenssanierung, 2007, S. 14;
Ahrendt, ZRP 2010, 66, 67.

5 Vgl. Pape, ZAP 2007, 1165, 1165.



sichtslos wurden.6 Dies galt selbst dann, wenn bereits im Vorfeld des Sanierungs-
prozesses abzusehen war, dass die gerichtliche Sanierung die objektiv effizientere
Alternative darstellte.7

Vor diesem Hintergrund und angesichts der seit Frühjahr 2007 geführten Dis-
kussion um die Sanierungstauglichkeit des deutschen Insolvenzrechts im Vergleich
mit anderen Insolvenzrechtsstatuten8, sowie aufgrund der Finanz- und Weltwirt-
schaftskrise9 hat die Fachöffentlichkeit darauf gedrungen, den Blick auf die Effizienz
des nationalen Regelungssystems zu lenken. So veröffentlichte das Institut für
Mittelstandsforschung Bonn im August 2008 seine Untersuchungsergebnisse über
die praktische Nutzung der mit der Insolvenzordnung neu eingeführten Rechtsin-
stitute zur Förderung der gerichtlichen Sanierung. Im Rahmen dieses Forschungs-
projekts wurde festgestellt, dass bundesweit nur ca. 1 % aller Insolvenzanträge als
Insolvenzplanverfahren geführt wurde.10 Zudem wurde im Rahmen des For-
schungsprojektes das „Schattendasein“ des Rechtsinstituts der Eigenverwaltung
moniert. Auch hier wird lediglich 1 % aller beantragten Insolvenzverfahren als
Eigenverwaltungsverfahren geführt.11 Damit liegen die Werte zur gerichtlichen Ei-
gensanierung auf dem vom Gesetzgeber ungewollten unbefriedigenden Niveau des
früheren gerichtlichen Vergleichsverfahrens12 und bleiben zugleich hinter den Er-
wartungen, es können nach der Insolvenzrechtsreform 5 bis 10 % der insolventen
Unternehmen durch ein Insolvenzplan- und Eigenverwaltungsverfahren saniert
werden, weit zurück.13

Aufgrund der dargestellten Entwicklungen und der der Insolvenzordnung ent-
gegengebrachten Kritik hat sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vom
26. Oktober 2009 darauf verständigt, eine Verbesserung von Sanierungschancen für

6 Vgl. BT-Drucksache 12/5712, S. 40; Braun/Kießner, InsO, 5. Aufl. 2012, Einführung,
Rn. 28; Häring, in: Pechlaner/Hinterhuber/Stechhammer (Hrsg.), Scheitern: Die Schattenseite
unternehmerischen Handelns, 2010, S. 111; Haarmeyer/Wutzke, ZInsO 2010, 1201 f.

7 Vgl. BT-Drucksache 12/5712, S. 40.
8 Vgl. Windsor/Müller-Seils/Burg, NZI 2007, 7 ff.; Andres/Grund, NZI 2007, 137 ff.;

Paulus, NZI 2008, 1 ff.; Griffiths/Hellmig, NZI 2008, 418 f.; Damman, NZI 2008, 420 f.; Bork,
ZIP 2010, 397 ff.; Eidenmüller, ZIP 2010, 649, 650; Laier, GWR 2011, 252 ff.; Paulus, ZIP
2011, 1077 ff.; Römermann, NJW 2012, 645, 645.

9 Vgl. Uhlenbruck, NZI 2008, 201 ff.; Dahl, NZI 2008, 719 ff.; Bitter, ZInsO 2008, 1097,
1097; Bitter/Röder, ZInsO 2009, 1283, 1288 ff.; Eidenmüller, ZIP 2010, 649, 650; Bork, ZIP
2010, 398, 398.

10 Vgl. Paffenholz/Kranzusch, Insolvenzplanverfahren, 2007, S. 67 ff.
11 Vgl. Kranzusch, ZInsO 2008, 1346 ff.
12 Von 1983 bis 1998 wurde in weniger als 1 % der Insolvenzen ein gerichtlicher Vergleich

bestätigt. Dieser Anteil lag 1950 noch bei 30 %, 1960 bei 12 % und 1970 bei 8 %; vgl. dazu BT-
Drucksache 12/2443, S. 73; Balz/Landfermann, Die neuen Insolvenzgesetze, 1999, S. 4.

13 Vgl. Kranzusch, Sanierungen, Insolvenzplanvorhaben und Eigenverwaltung insolventer
Unternehmen nach Möglichkeiten des Insolvenzrechts nach 1999, 2008, abrufbar unter http://
www.ifm-bonn.org/index.php?id=858.
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Unternehmen in der Insolvenz herbeizuführen.14 Dieses Vorhaben mündete im Fe-
bruar 2011 in einem Regierungsentwurf für ein Gesetz zur weiteren Erleichterung der
Sanierung von Unternehmen (kurz und im weiteren Untersuchungsverlauf ESUG
genannt).15 Die Zustimmung zum ESUG durch den Bundesrat erfolgte im November
2011, so dass das Gesetz am 15. Dezember 2011 im Bundesgesetzesblatt veröf-
fentlicht wurde und am 01. März 2012 in Kraft trat.16 Mit dieser Reform handelt es
sich bereits um die 37. Änderung der Insolvenzordnung seit ihrer Einführung im
Januar 1999.17 Ziel des ESUG ist es, neben der Stärkung des Gläubigereinflusses, den
Anreiz für im Kern sanierungsfähige Unternehmen zur frühzeitigen Insolvenzan-
tragstellung zu erhöhen, da in der Vergangenheit trotz eingetretener materieller
Insolvenz nicht von der Option „gerichtliches Eigensanierungsverfahren“ Gebrauch
gemacht wurde, sondern zugewartet wurde, bis Zahlungsunfähigkeit vorlag und
damit die Chance auf eine Sanierung erheblich erschwert oder sogar vereitelt
wurde.18 Eine erfolgreiche gerichtliche Sanierung soll nun durch das in § 270b InsO
neu eingeführte Sanierungsvorbereitungsverfahren erreicht werden.19 Dieses ist ein
Eröffnungsverfahren eigener Art und stellt eine besondere Kombination aus Ei-
genverwaltungs- und Insolvenzplanverfahren dar.20

II. Ziel der Untersuchung

Zunächst soll die Frage geklärt werden, ob die verfahrensrechtliche Ausgestal-
tung des Sanierungsvorbereitungs- und anschließenden (eröffneten) Eigenverwal-
tungs- und Insolvenzplanverfahrens dazu geeignet ist, dass der Schuldner nunmehr
frühzeitig(er) Insolvenzantrag stellt als vor dem ESUG.

Im Anschluss an die ausführliche Rechtsfolgenanalyse und Anreizbeurteilung
bietet die Arbeit entweder eine Handlungsempfehlung zur praktischen Verfahrens-
gestaltung oder eine Anpassung des Rechts an.

Um diesen beiden Aspekten nachgehen zu können, ist zunächst der Schuldner-
kreis, der durch die neu geschaffenen Anreizmechanismen dazu bewegt werden soll,

14 Vgl. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 2009, S. 19 ff., abrufbar unter
http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf; Einzelheiten vgl. Haar-
meyer/Wutzke, ZInsO 2010, 1201 ff.; Ahrendt, ZRP 2010, 66, 66.

15 Vgl. BT-Drucksache 17/5712.
16 Vgl. BT-Drucksache 17/7511.
17 Vgl. Flöther, ZIP 2012, 1833, 1836.
18 Vgl. BT-Drucksache 17/5712, S. 40; Braun/Kießner, InsO, 5. Aufl. 2012, Einführung,

Rn. 28; Haarmeyer/Wutzke, ZInsO 2010, 1201 f.
19 Vgl. BT-Drucksache 12/5712, S. 40 f.
20 Vgl. BT-Drucksache 12/5712, S. 40; Kammel/Staps, NZI 2010, 791, 795 f.; Becker/

Kraemer/Bieckmann, KSI 2012, 245 f.; Desch, BB 2011, 841, 841; Braun/Riggert, InsO,
5. Aufl. 2012, § 270b, Rn. 1; Herbst/Hörmann, ForderungsPraktiker 2012, 158, 158; Buchalik,
ZInsO 2012, 349 f.
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